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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Walter Rosenkranz, KO Strache und weitere
Abgeordnete haben am 24. Oktober 2014 unter der Zahl 2910/J an mich eine schriftliche
parlamentarische Anfrage betreffend ,Anwerbungsverbot fiir die terroristische Organisation

,Islamischer Staat* in Osterreich“ gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 4:

Die Beantwortung dieser Fragen fallt nicht in den Zustandigkeitsbereich des Bundes-
ministeriums fur Inneres; die entsprechende Zustandigkeit obliegt dem Bundesministerium

fur Justiz.

Zu Frage 5:
Mit Stichtag 10. November 2014 sind nach vorliegenden Erkenntnissen 43 Personen mit

Osterreichischer Staatsburgerschaft in den Nahen Osten gereist, um sich bewaffneten

Gruppierungen anzuschlielen.
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Zu den Fragen 6 und 7:

Die Beantwortung der Fragen fallt nicht in den Zustandigkeitsbereich des Bundes-
ministeriums fur Inneres, da der Vollzug von Staatsbirgerschaftsangelegenheiten gemaf
Art. 11 Abs. 1 B-VG den Landern obliegt.

Zu Frage 8:

Mit Stichtag 10. November 2014 sind 63 Personen aus den Krisengebieten im Nahen
Osten nach Osterreich zuriickgekehrt. Auf Grund der gesamten Umstande und der
vorliegenden Hinweise ist davon auszugehen, dass die Uberwiegende Mehrheit dieser

Personen auf Seiten des ISIS (ISIL) nunmehr ,Islamischer Staat* (IS) gekampft haben.
Zu Frage 9:
Im Falle einer entsprechenden Verdachtslage werden nach dem Sicherheitspolizeigesetz,

der Strafprozessordnung oder den sonst einschlagigen Gesetzen Erhebungen durchgefiihrt

und das Ergebnis den zustandigen Verwaltungs- bzw. Gerichtsbehdrden angezeigt.

Mag.? Johanna Mikl-Leitner
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Hinweis

Di eses Dokunent wurde antssigniert.

www.parlament.gv.at



		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




